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Wie ein roter Faden zog sich die Einheitsfrontpolitik als Leitgedanke durch die Tätigkeit der KPD
und fand in dem Zusammenhang ihren Ausdruck in der besonderen Behandlung der Losung der
Arbeiter:innenregierung. Ihre Bereicherung des taktischen Arsenals, aber auch ihre Grenzen kamen
in der Situation der Aufstandsvorbereitung zum Vorschein.

Um diese taktische und strategische Kernfrage zu behandeln, kann nicht erst bei den
Vorkommnissen des Jahres 1923 begonnen werden, sondern man muss weiter zurückgehen bis ins
Jahr 1921, in dem die Thesen zur Taktik der Einheitsfront auf dem 3. Weltkongress der III.
Internationale verabschiedet wurden.

Der Einheitsfrontgedanke entsprang der Situation, dass die kommunistischen Parteien sich bei ihrer
Formierung außerhalb der Sowjetunion einer Mehrheit von reformistischen, in den meisten Ländern
sozialdemokratischen Organisationen gegenübersahen, die entscheidenden Einfluss auf die
Arbeiter:innenklasse ausübten. Sie mussten nach Wegen suchen, diesen Einfluss zurückzudrängen,
um stärkeren Zugang zu den Massen zu finden. Dazu waren Angebote auch an andere
Arbeiter:innenorganisationen zur Einheit in der Aktion als gemeinsame Front gegen die
Klassenfeind:innen notwendig. Unumstrittene Grundbedingung für ein vereintes Handeln war
allerdings die vollständige Wahrung der organisatorischen Unabhängigkeit und die Freiheit der
Kritik an den Bündnispartner:innen. Die Einheitsfront als umfassendes taktisches Mittel konnte und
sollte sich auch in verschiedenen Stufen ausdrücken, die in einer Form gipfelten, die in der
kommunistischen Bewegung debattiert und entfaltet wurde: die Taktik der Arbeiter:innenregierung.

Die Jahre 1921 und 1922 waren prägend für die Ausarbeitung der Strategie und Taktik der KPD in
Bezug auf Einheitsfront und deren besondere Form der Arbeiter:innenregierung. Im Folgenden
sollen wichtige Stationen auf dem Weg der Präzisierung der Losung und ihrer Anwendung
nachgezeichnet werden.

Duldung von sozialdemokratischen Regierungen

Zunächst ging es im Herbst 1921 um die Politik gegenüber „sozialistischen“ (gemeint waren
sozialdemokratisch geführte) Arbeiter:innenregierungen, zu denen das neu gewählte Politbüro der
KPD eine elastischere Haltung einnehmen wollte, um die Aktionseinheit zu fördern. Im Mittelpunkt
standen dabei Abstimmungen über die Steuerfrage, in der die KPD es von der politischen Situation
abhängig machte, ob diese Regierungen gestützt oder gestürzt werden sollten. Die Mehrheit der
Parteimitglieder sprach sich auf jeden Fall gegen einen Eintritt in solche Regierungen aus.

Die Partei richtete nach dem Jenaer Parteitag (22. – 26.8.1921) eine parlamentarische Zentralstelle
als besondere Abteilung des Politbüros ein, deren erste Stellungnahme zur Bildung einer
„sozialistischen“ Regierung nach den thüringischen Landtagswahlen vom 11.9.1921 erfolgte. Die
KPD, die sich zum ersten Mal nach den Märzkämpfen den Wähler:innen stellte, gewann 6 Mandate.
Es entstand im Landtag eine sozialdemokratisch-kommunistische Sitzmehrheit. Eine Mehrzahl der
SPD und USPD-Abgeordneten trat für Verhandlungen mit der KPD über eine Regierungsbildung ein.
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Das Politbüro der KPD lehnte dies zwar ab, wollte aber die Wahl eines Ministerpräsidenten aus den
Reihen von SPD bzw. USPD ermöglichen und die Regierung bei „konsequent proletarischer Politik“
unterstützen.

Gegen den Widerstand der thüringischen Parteiorganisation setzte die Zentrale durch, auch im
Interesse der Bewegung im Reich nichts unternehmen zu wollen, „was der SPD erleichtern könnte,
eine Koalition nach rechts einzugehen“.

Auf dem Parteitag der SPD (24.9.1921) stimmten nach der politischen rechtsradikalen Bedrohung
auch gegen bürgerlich-liberale Kreise (Ermordung von Erzberger) über 70 % der Delegierten für
eine Erweiterung der Reichsregierungskoalition nach rechts unter Einschluss der Deutschen
Volkspartei. Hingegen wurde eine Einheitsfront mit den Kommunist:innen abgelehnt. Das neue
Parteiprogramm sagte sich vom Klassenkampf los hin zur Klassenkollaboration.

Im November 1921 legte der Zentralausschuss der KPD Thesen über das Verhältnis der
Kommunistischen Partei zu den sogenannten sozialistischen Regierungen vor. Darin wurden die
sozialdemokratischen Auffassungen von Arbeiter:innenregierungen als „Schutzwall der Bourgeoisie
gegen die proletarischen Massen“ bezeichnet. Die Bildung solcher Regierungen ohne eigene
Beteiligung sollte aber zugelassen werden, weil sie eine „revolutionierende“ Rolle „als klassische
Schule zur Überwindung bürgerlich-demokratischer Illusionen“ spielen könnten. Aber die KPD sollte
sich von solchen Regierungsbildungen fernhalten und stattdessen den Kampf für die Eroberung der
Staatsmacht und Aufrichtung der proletarischen Diktatur durch die Räteordnung führen.

Erste Anzeichen veränderter Taktik

Die Erwartung einer Räterepublik in den Thesen wurde von Radek, dem Verbindungsmann zum
EKKI, kritisiert, der die Arbeiter:innenregierung als derzeit günstigste Etappe bezeichnete. Da SPD
und USPD nicht wirklich die Absicht hegten, eine „sozialistische“ Regierung zu bilden, müsse anders
an die Sache herangegangen werden. Die Partei solle vielmehr die Massen für eine
Arbeiter:innenregierung beeinflussen. Diese müsse auf parlamentarischem Wege „zum Ansatzpunkt
zu neuen siegreichen revolutionären Kämpfen werden.“ Konkret könne eine Kampagne den Hebel
bilden, die gemeinsame Forderung nach Erfassung der Sachwerte in Gold durchzusetzen und in
einem Kampfabkommen die Massen gegen eine „Stinnes-Koalition“ (bürgerliche Rechtserweiterung)
zu mobilisieren.

Der KPD-Zentralausschuss lehnte es ab, die Losung der Arbeiter:innenregierung in den Mittelpunkt
einer Kampagne zu stellen, und hielt fest, dass die Aufstellung von sachlichen, politischen und
wirtschaftlichen Zielen geeigneter sei, den Kampf der Massen zu entfesseln. Bendler, der „Erfinder“
des Begriffs „sozialistische Regierung“ hatte sie nicht als Einheitsfrontlosung gedacht, sondern
meinte, das Angebot an die sozialdemokratischen Parteiführer:innen wäre „das Gefährlichste in der
ganzen Taktik der sozialistischen Regierung“ und würde „sie ihres revolutionären Massencharakters
entkleiden und zu einem parlamentarischen Gaukelspiel werden lassen.“

Jedoch zeigten sich verschiedene Auffassungen in der Partei über die Frage der Taktik gegenüber
der Sozialdemokratie auf politisch parlamentarischer Ebene. Die Opposition wandte sich auch gegen
die Unterstützung der sozialdemokratischen Länderregierungen und forderte, Steuern in den
Landtagen abzulehnen und damit Regierungen stürzen zu lassen. Böttcher, der Mehrheit
zuzurechnen, meinte: „Wir werden die sozialistische Regierung unterstützen, parlamentarisch und
außerparlamentarisch, wenn sie sich gegenüber der Bourgeoisie im Angriff befindet“.

Thalheimer hob hervor, dass günstige Möglichkeiten durch die am 15.November 1921 aufgestellten
zehn Mindestforderungen der Gewerkschaften (ADGB und Angestelltenbund) zur Steuer- und



Wirtschaftspolitik geschaffen worden wären, worin sie ein Eingreifen der Regierung zur Kontrolle
der Privatwirtschaft und Sozialisierung des Kohlebergbaus, Erfassung der Sachwerte, Exportdevisen
und eine grundsätzliche Neuordnung der Steuerpolitik forderten. Die Zentrale schlug vor, eigene
weitergehende Forderungen zugunsten einer gemeinsamen Kampffront zurückzustellen.

Konkretisierung und Paradigmenwechsel

Noch im November 1921 berieten die Landtagsfraktionen von Sachsen, Thüringen und
Braunschweig, wo  sich die KPD in Opposition zu von SPD und USPD geführten Regierungen befand,
über ein abgestimmtes Vorgehen, z. B. Abstimmung gegen ein Misstrauensvotum aus dem
reaktionären Lager, was letztlich von der Zentrale gebilligt wurde.

Im Dezember traf die Parteiführung eine weiter reichende Entscheidung, indem sie nunmehr
feststellte: „Der Drang nach der Einheitsfront muss seinen politischen Ausdruck in einer
sozialistischen Arbeiter:innenregierung finden, die den Koalitionsregierungen gegenüberzustellen
ist. (…) Die KPD muss den Arbeiter:innen sagen, dass sie bereit ist, das Zustandekommen einer
sozialistischen Arbeiter:innenregierung mit allen parlamentarischen und außerparlamentarischen
Mitteln zu fördern, und dass sie bereit ist, in solch eine Regierung einzutreten, wenn sie die Gewähr
haben wird, dass diese Regierung im Kampfe gegen die Bourgeoisie die Interessen und Forderungen
der Arbeiter:innenschaft vertreten, die Sachwerte erfassen, die Kappverbrecher:innen verfolgen, die
revolutionären Arbeiter:innen aus den Gefängnissen befreien wird …“. Alles sollte getan werden, um
die linken Flügel der SPD und USPD, die sich gegen die Koalition (mit den bürgerlichen Parteien)
wendeten, zu stärken.

Die Exekutive der KI riet der KPD, öffentlich ihre Bereitschaft zu erklären, in eine
Arbeiter:innenregierung des Kampfes gegen die Bourgeoisie einzutreten, und verwies darauf, dass
an einer Koalition der Arbeiter:innenorganisationen im Prinzip auch nichtsozialistische Parteien
teilnehmen könnten. Die Terminologie müsse sich von „sozialistische Regierung“ in
„Arbeiter:innenregierung“ ändern, um die sozialdemokratischen Parteien nicht fälschlicherweise als
sozialistisch zu bezeichnen und zu zeigen, dass die ganze Klasse ohne Rücksicht auf politische und
weltanschauliche Differenzen zusammengefasst werden sollte. 

Nach Einwänden wurde in den Brief eingefügt, dass der Eintritt der KPD in die Landesregierungen
nicht als unmittelbar bevorstehender Schritt zu betrachten sei.

Die Zentralausschusssitzung der KP im Januar 1922 dämpfte vorschnelle Erwartungen über die
Herstellung einer Einheitsfront. In der Auseinandersetzung mit der rechten Opposition KAG (Levi),
die den Vorhutanspruch der Partei bestritt und in Gegensatz zum Einheitsfrontgedanken bringen
wollte, wurde dies abgewiesen, denn erst die revolutionäre Partei könne der Einheitsfront die
entscheidenden Kampfanstöße und -perspektiven verleihen.

Die linke Opposition bemängelte, dass die Einheitsfront zu starr und unbefristet ausgelegt werde, da
sie als Taktik zu verstehen sei und ein Festhalten daran, wenn sich die Umstände ändern, eine
ungünstige Wirkung haben könne und deshalb nicht zum Programm gemacht werden dürfe. Dies
führe dazu, die revolutionären Ziele aufzugeben und das Hineinwachsen in den Reformismus zu
fördern. Der Vorwurf ging auch an die Adresse des III. KI-Weltkongresses, der den Klärungsprozess
in den Mitgliedschaften gehemmt habe. Die Linken stießen sich auch an dem Begriff
„Arbeiter:innenregierung“ und wollten ihn durch „sozialistische Regierung“ ersetzt wissen.
Rosenberg drückte die Position der Opposition so aus: „Der Begriff ‚Arbeiter:innenregierung‘ darf
nicht mit der ‚rein sozialistischen‘ (d. h. sozialdemokratischen) vermengt werden. Unter
‚Arbeiter:innenregierung‘  verstehen wir eine solche Regierung von Vertrauensleuten des
Proletariats, die sich nicht auf  eine parlamentarische Zufallsmehrheit, sondern auf die



Arbeiterorganisationen außerhalb der Parlamente stützt.“ (zit. nach Reisberg, Arnold: An den
Quellen der Einheitsfrontpolitik – Der Kampf der KPD um die Aktionseinheit in Deutschland 1921 bis
1922, Band II, S. 634)

Regierungseintritt als taktische Option

Aufgrund der Diskussionen in der Partei und Einlassungen der KI über den Charakter von
Arbeiter:innenregierung und deren möglicher Dynamik zur Mobilisierung der Arbeiter:innenmassen
wurde die Resolution „Zur politischen Lage und zur Politik der KPD“ im Punkt
Arbeiter:innenregierung im Frühjahr 1922 nachgebessert und lautete nun: „In der Erkenntnis, dass
eine Arbeiter:innenregierung gegenüber einer offenen oder verkappten Stinnes-Regierung die
Möglichkeit einer politischen Machterweiterung des Proletariats bedeutet (z. B. durch Auflösung der
legalen und illegalen gegenrevolutionären Verbände, Umwandlung der Polizei und Justiz zu
Klassenorganen des Proletariats, Freilassung der verurteilten Revolutionär:innen, Erweiterung der
Rechte der Betriebsräte usw.), ist die KPD bereit, unter bestimmten Voraussetzungen in eine
Arbeiter:innenregierung, sei es im Reiche, sei es in den Ländern, einzutreten. Der Eintritt der
Kommunist:innen in eine solche Arbeiter:innenregierung hängt ab von dem Kampfwillen der
Arbeiter:innenmassen und der sich auf diese Massen stützenden Parteien sowie von den realen
Möglichkeiten, die gegeben sind, um die Arbeiter:innenmacht zu befestigen und auszudehnen“.  Die
Formulierung von der Arbeiter:innenregierung als Schutzwall der Bourgeoisie wurde fallengelassen.

Dieser Beschluss beseitigte jedoch nicht die Differenzen bei der konkreten Anwendung in den
Landtagen, z. B. bei der Bewilligung von Haushaltsvorlagen. Im April 1922 musste eine weitere
Parlamentarierbesprechung, diesmal aus dem ganzen Reich, einberufen werden, bei der „Richtlinien
über ein gemeinsames Vorgehen in den Ländern mit sozialistischen Regierungen, auch unter dem
Gesichtswinkel der Schaffung eines roten Blocks gegenüber der reaktionären Reichspolitik und
gegenüber Bayern“ erarbeitet wurden. Zur Haushaltsfrage einigte man sich lediglich auf „schärfstes
Vorgehen gegen die Entstaatlichung der Betriebe“.

Als die rechtskonservative DNVP ein Volksbegehren zur Auflösung des sächsischen Landtages
einleiten wollte, setzten sich einige Parteivertreter:innen für den bedingungslosen Eintritt der
Kommunist:innen in die sächsische Regierung ein, um den reaktionären Streich zu stoppen. Dem
widersprach das Politbüro und bezeichnete es als „opportunistische Haltung“ ebenso wie
denjenigen, die sich prinzipiell gegen jede Regierungsbeteiligung aussprachen, was als KAPD-
Tendenz betrachtet wurde.

Zu ersten Verhandlungen zwischen den  drei Arbeiter:innenorganisationen kam es Ende April 1922
auf Vorschlag der KPD, durch Neuwahlen Voraussetzungen für „eine einheitliche Klassenfront
herzustellen“, die jedoch scheiterten, wie auch weitere Anläufe,

die die KPD stets an Grundbedingungen knüpfte, erst recht nach der Fusion von SPD und USPD. Auf
der ergebnislosen Berliner Konferenz der drei Internationalen im Februar war bereits absehbar
gewesen, dass es auf großer Bühne keine verbindlichen Abmachungen zur Einheitsfront geben
würde.

Aber die KP-Zentrale erklärte im Mai 1922: Der Schritt einer Regierungsbeteiligung, der in der
ganzen Kommunistischen Internationale  noch nicht praktiziert worden war, sollte er umsetzbar
sein, wäre dann auch wegweisend über Sachsen hinaus. Die Zentrale schlug deswegen vor, dass sich
alle Länder mit Arbeiter:innenregierungen zu einem Block zusammenschließen, um gegen den
reaktionären Kurs im Reich Stellung zu nehmen und ihn zu durchkreuzen. Die  Lösung der Aufgaben
der proletarischen Revolution könne von einer Landesregierung nicht erwartet werden, sie könne
aber ein Stützpunkt für die Revolution sein.



Internationale Diskussion

Vom 7. – 11.6.1922 trat die zweite Erweiterte Exekutive der Kommunistische Internationale mit
Abordnungen aus allen Gliedsektionen zu Beratungen über Einheitsfront und
Arbeiter:innenregierung zusammen.. Neben Deutschland stand dies auch in der Tschechoslowakei
auf der Tagesordnung. Die tschechoslowakische KP bejahte  nicht nur die Frage der Bereitschaft zur
Unterstützung, nach Teilnahme an  einer Arbeiter:innenregierung, sondern zur
Verantwortungsübernahme sogar im Falle der Möglichkeit einer Minderheitsregierung, bei
gegebener Lage von Arbeitermassenmobilisierung. Ihr Abgeordneter Smeral sagte, dass zwischen
den Alltagsforderungen, von denen die Aktion der Partei ausgehe, und dem Endziel der
Machteroberung des Proletariats die Notwendigkeit eines Bindeglieds in Form der Losung der
Arbeiter:innenregierung bestehe. Dies verfehlte nicht seinen Einfluss auf die Diskussion in der
deutschen Sektion. Die Losung der Arbeiter:innenregierung wurde bis auf die italienische und Teile
der französischen Delegation einvernehmlich als Krönung der Einheitsfront betrachtet.

Kennzeichen einer ungenügenden Wahrnehmung der Frage der Arbeiter:innenregierung war es
jedoch, dass im November 1922 die Entscheidung über den Eintritt in die sächsische
Landesregierung, ob dies von der KP-Bedingung, Gesetze einer Betriebsrätekonferenz vorzulegen,
abhängig gemacht werden sollte oder nicht, von der Exekutive der KI bzw. der KPD-Parteizentrale
wieder auf den sächsischen Landesparteitag zurückverwiesen worden war, der dann an der
Bedingung festhielt. Das Politbüro billigte dessen Beschluss, aber die Landtagsfraktion sollte auf
jeden Fall den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten mitwählen.

Parteitag Januar 1923

Es herrschte weiter Uneinigkeit über die unterschiedlichen Konzeptionen in der Partei zur
Einheitsfront und zur Arbeiter:innenregierung.  Der 8. Parteitag vom 28.1. – 1.2. 1923 war
anberaumt worden, um eine Klärung herbeizuführen. In Brandlers Hauptreferat für den
Parteivorstand über Einheitsfront wies er die Einheitsfront nur von unten als undialektisch zurück.
Er erklärte: „Die Arbeiter:innenregierung ist weder die Diktatur des Proletariats noch ein friedlicher
Aufstieg zu ihr. Sie ist ein Versuch der Arbeiter:innenklasse, im Rahmen und vorerst mit Mitteln der
bürgerlichen Demokratie, gestützt auf proletarische Organe und proletarische Massenbewegungen,
Arbeiter:innenpolitik zu treiben“. Zu den Anforderungen an eine Arbeiter:innenregierung gehörten
neben wirtschaftlicher Existenzsicherung der arbeitenden Klassen auch die gewaltsame
„Niederkämpfung der gesamten Widerstände der Bourgeoisie gegen die Arbeiter:innenregierung
und ihr Programm. (…) In diesen Kämpfen (…) wird die Arbeiter:innenregierung gezwungen werden,
den Rahmen der Demokratie zu überschreiten, zu diktatorischen Maßnahmen überzugehen“.

Auch die Beteiligung der Kommunist:innen an einer Arbeiter:innenregierung im Reich wurde
prinzipiell bejaht. Länderregierungen sollten als Stützpunkte im Kampf darum dienen. Zur
Arbeiter:innenregierung zählte er auch die Vereinigte Sozialdemokratische Partei, die bisher „der
linke Flügel der Bourgeoisie war, jetzt der rechte Flügel der Arbeiter:innenregierung werden soll“.

Über diese Vorlage kam es zur Kampfabstimmung gegen die linke Opposition, die eine
Arbeiter:innenregierung ohne vorherige Schaffung von ‚Räteorganen‘ und „ohne Aufrollen der
Waffenfrage durch die Arbeiter:innenschaft“ verwarf. Die Abstimmung  ergab eine
Zweidrittelmehrheit für den Thesenentwurf der Zentrale über die „Leitsätze zur Taktik der
Einheitsfront und der Arbeiter:innenregierung“.

Im März 1923  schienen sich die günstigen Vorzeichen für die Kommunist:innen zu mehren, als sich
linkere sozialdemokratische Landesregierungen in Sachsen und Thüringen formierten, die auch
bewaffnete Organe wie die proletarischen Hundertschaften zuließen. Der tatsächliche



Regierungseintritt der KPD im Oktober folgte spät, aber nicht überraschend. Dies und das nicht
einmal zweiwöchiges Dasein der Landesregierungen führten nach dem Eklat erneut zu heftigen
Diskussionen in Partei und Internationale.

Opportunistische und sektiererische Konzepte über Einheitsfrontpolitik und die Vorstellung von
Arbeiter:innenregierung waren aber schon lange vorher aufeinandergeprallt und gingen eine
verhängnisvolle kontraproduktive Wechselwirkung ein. Auf der einen Seite verfestigte sich aus der
Erkenntnis, dass die Klasse eine Regierung aus Arbeiter:innenparteien als Errungenschaft
betrachtet, der Glaube, sie für deren Verteidigung mobilisieren zu können und damit die Basis zu
legen für einen allgemeinen Aufstand, ohne jedoch die entsprechend zentralisierten Klassenorgane
ins Feld führen zu können, zugleich aber die Vorbereitung auf den Entscheidungskampf gegen den
Klassenfeind unter Ausschluss der Massen und im Geheimen durchzuführen. Es war somit kein
Zufall, dass die entscheidende Phase der Ereignisse 1923 in der Frage der Arbeiter:innenregierung
kulminierte und auf tragische Weise die Niederlage der Revolution besiegelte.


